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1 Verfahrensablauf und Grundlagen 
 
1.1 Verfahrensablauf 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwarzenbruck hat am 31.05.2022 beschlossen, für das Plan-
gebiet den wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde zu ändern.  
Die FNP-Änderung trägt die Bezeichnung „Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
„Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr - Altenthann“. Der Geltungsbereich der Teiländerung umfasst 
eine Gesamtfläche von ca. 1.450 m².  

1.2 Interkommunales Abstimmungsgebot gem § 2 Abs. 2 BauGB 
Die vorliegende 6. Änderung des Flächennutzungsplans wird im Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens mit den Nachbargemeinden abgestimmt. Die Änderung besitzt keine Auswirkungen auf 
die städtebauliche Ordnung und Entwicklung der Nachbargemeinden.  
 

2 Anlass und Erfordernis der Planung 
Die Gemeinde Schwarzenbruck benötigt dringend Flächen zur Errichtung eines Feuerwehrhau-
ses für die freiwillige Feuerwehr in Altenthann. Die Gemeinde hat hierfür Zugriff auf einen Fläche 
am westlichen Ortsrand von Altenthann an der Ochenbrucker Straße. Die Fläche ist im Flächen-
nutzungsplan bereits als Wohnbaufläche enthalten und soll zusammen mit der Errichtung des 
Feuerwehrhauses entwickelt werden. 
Zur Sicherung ihrer Planungsziele und Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung wurde es parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich, den Flächennut-
zungsplan für den Teilbereich der Gemeinbedarfsfläche zu ändern. Die Änderung erfolgt im Pa-
rallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren, da sich die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes nicht vollständig aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt.  

 
 
3 Ziele und Zwecke der Änderung des Flächennutzungsplanes 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der parallelen Aufstellung des Bebauungs-
planes „Feuerweg – Altenthann“ möchte die Gemeinde Schwarzenbruck die planungrechtlichen-
Voraussetzungen für eine zukünftige Nutzung der Fläche schaffen 
Durch die parallele Änderung des Flächennutzungsplanes wird dem Gebot gem. § 8 Abs. 2 
BauGB entsprochen, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 
sind. 
Mit der FNP-Änderung hin zu einer Gemeinbedarfsfläche handelt es sich um eine Maßnahme die 
Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Infrastruktur zu sichern und zur entwickeln. 
Die Fläche ist aufgrund ihrer Lage an der Ochenbrucker Straße als Standort für das Feuerwehr-
haus geeignet. Die Gemeinde verfügt, aufgrund des fehlenden Flächenzugriffs auf sonstige, ge-
eignete Flächen, über keine Möglichkeiten zur Realisierung des Gemeinbedarfsvorhabens im 
Ortsteil Altenthann. 
 

4 Umweltbericht 
In Bezug auf den Umweltbericht wird auf den Umweltbericht zur parallelen Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Feuerweg Altenthann“ verwiesen. Der Bericht besitzt auch für diese Änderung 
Gültigkeit. 
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5 Planung 

 
5.1 Räumliche Lage des Änderungsbereiches 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwarzenbruck hat am 31.05.2022 beschlossen, für das Plan-
gebiet den wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde zu ändern.  
Die FNP-Änderung trägt die Bezeichnung Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
„Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr - Altenthann“. Der Geltungsbereich der Teiländerung umfasst 
eine Gesamtfläche von ca. 1.450 m².  

  

 
 

 
Abbildung 1: Übersichtsplan mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes (roter Kreis),   Quelle: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung, BayernAtlas, 06/2022   
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5.2 Darstellungen 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Schwarzenbruck ist die Fläche derzeit als Teil 
einer Wohnbaufläche dargestellt. Die geplante Nutzung des Teilbereiches für ein Feuerwehrhaus 
kann somit nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt werden. Der Änderungs-
bereich soll zukünftig als Gemeinbedarfsfläche für die Feuerwehr dargestellt werden.  

 

 
Wirksamer FNP 

 
Geplante Änderung FNP  

 
Der Änderungsbereich des Flächennutzugsplanes wird im Norden von der Ochenbrucker Straße 
im Osten und Westen von bestehende Bebauung Süden derzeit landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen (Getreide- und Maisanbau) begrenzt.  
Durch die geplante Realisierung und Betrieb des Feuerwehrhauses (An- und Abfahrt der ehren-
amtlichen Kräfte im Rahmen der freiwilligen Feuerwehr, Geräusche aus Rettungseinsätzen und 
des Schulungs- Übungsbetriebs sowie gesellige Veranstaltungen) kommt es zu damit verbunde-
nen Geräuschentwicklungen. Zur Ermittlung der Belange des Schallschutzes und dem Nachweis 
der Verträglichkeit mit der angrenzenden Wohnnutzung, wurde im Zuge der parallelen Aufstellung 
des Bebauungsplanes von der Gemeinde eine schallschutztechnische Untersuchung in Auftrag 
gegeben. Hierzu fand bereits im Vorfeld der Planung eine Abstimmung der Gemeinde mit der 
Unteren Immissionsschutzbehörde beim Landratsamt statt. 
Hinsichtlich der geplanten Gemeinbedarfsfläche für die Feuerwehr wurde zum Nachweis der Ver-
träglichkeit mit den angrenzenden Nutzungen ein Schallschutzgutachten erstellt. In der Beurtei-
lung kommt der Gutachter zu folgendem Ergebnis:  
„Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem Vorhaben keine unzulässigen Schallimmissi-
onen zu erwarten sind und sich demnach auch keine besonderen textlichen Festsetzungen und 
Hinweise zum Schallimmissionsschutz ergeben.  
Zur Minimierung der bei einem Notfallbetrieb auftreten Alarmierungsgeräusche wird empfohlen 
im Regelfall das Einsatzpersonal per Funk zu verständigem Dieses wird von der Gemeinde in 
Auftrag gegeben.“1 

  

 
1 ifB Wolfgang Sorge, Ingenieurbüro für Bauphysik, Nürnberg - Bebauungsplan Nr.74“Feuerweg-Altenthann“ Gemeinde Schwarzenbruck, Bericht 
15955.1 vom 06.12.2022 
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5.3 Sonstige rechtliche und tatsächliche Gegebenheiten im Plangebiet und in der Nachbar-

schaft 
• Biotope aus der Biotopkartierung Flachland sind im Änderungsbereich nicht verzeichnet, 

im Süden in ca. 150m Entfernung befindet sich das Biotop 6633-0049, Hauptbiotoptyp 
Laubwälder, mesophil (55%). 

• Im Änderungsbereich sind auch keine sonstigen naturschutzrechtlich unter Schutz ste-
henden Flächen verzeichnet oder vom Plangebiet betroffen. Im Süden in ca. 150m Ent-
fernung befindet sich das Landschaftsschutzgebiet (LSG-00587.01-Schwarzachtal mit 
Nebentälern. 

• Wasserschutzgebiete oder Überschwemmungsgebiete sind vom Änderungsbereich nicht 
betroffen. 

• Im Änderungsbereich sind keine Bau- oder Bodendenkmäler verzeichnet. 
 

5.4 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung  
Die Bereitstellung der erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen erfolgt auf einem 
im Eigentum der Gemeinde Schwarzenbruck befindlichen Grundstück nach dem Leitfaden "Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung" des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und 
Verkehr im Rahmen der parallelen Aufstellung des Bebauungsplanes.  
 

5.5 Artenschutz 
Der Bereich der Änderung des Flächennutzungsplanes wird derzeit für den Maisanbau intensiv-
landwirtschaftlich genutzt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass weder arten-
schutzrechtlich noch naturschutzrechtlich relevante Tatbestände nicht vorliegen und weiterge-
hende Untersuchungen nicht erforderlich werden. Hierzu fand bereits im Vorfeld der Planung eine 
Abstimmung der Gemeinde mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt statt. 

Schwarzenbruck/ Nürnberg, den 25.06.2024 
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